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Suggestion for amendment of Article : 17b

By Ms / Mr : Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann

Status : - Member - Alternate

Artikel 17b: Die qualifizierte Mehrheit

(1) Beschließt der Europäische Rat bzw. der Ministerrat Rat mit qualifizierter Mehrheit, so muss

diese der Mehrheit der Mitgliedstaaten entsprechen und mindestens drei Fünftel die Mehrheit der

Bevölkerung der Union repräsentieren.

(2) Der Präsident des Europäischen Rates Parlaments und der Präsident der Kommission nehmen

an den Abstimmungen im Europäischen Rat nicht teil.

Explanation (if any) :


